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I. Name, Sits und Zweck

ArL L Name, Sits und Zweck

Der Schützenverein Hemmerswil, gegründet im Jahre 1913 mit Si? in der Gemeinde
Amriswil, ist ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. des Schweizerisdren Zvilgesetsbu-
cnes.
Der Statutentext gilt sinngemäss für weibliche und für männliche sowie für eine
Mehzahl von Personen,
Er bezweckt die Schiessfertigkeit seiner Mitglieder zu erhalten und weiter zu fördem.
Er führt die Bundesübungen gemäss den Vorschriften des zuständigen Bundesamtes
durch. Als ebenso wichtig erachtet der Verein die ftirderung des sportichen Schie-
ssens und die Pffege guter Kameradschaft.

Art. 2 Verbandsmitgliedsdraft

Der Verein lst Mitglied des Bezirks-, Kantonal- und Schweizerischen Schühenverban-
des. Er gehört somit auch der Unfallversicherung SSV an.

Art.3 Vereinssignet

Das offizielle Signet (Logo) ist gemäss der Vorlage auf dem Deckblatt.

II., Mitqliedschaft

Alle in bürgerlichen Ehren stehenden Schweizerinnen und Schweizer, ebenfalls Ju-
gendliche, die im laufenden Jahr das 10. Altersjahr erreichen, können Mitglied des
Verelns werden.
Ausländer kä,nnen als Vereinsmit4lleder aufgenommen werden, wenn die Zustim-
mung der kantonalen Militärbehörde vorliegt,

Aft.4 Mitgliedschaften

Der Verein besteht aus:
- Aktivmitgliedern
- Ehren- und Freimitglieder
- JungschüEen / Junioren / Jugendlidre
- Veteranen und Seniorenveteranen
- Passivmitgliedern

A|t.5 EinHttsbegehren

Die Anmeldung zum Elnüiü kann mündlich oder schrifüich beim Vorstand erfolgen.
Der Vorstand entscheidet über Aufnahme oder Abweisung.



Art' 6 Nichtmitglieder

Angehörige der Armee und weitere Empfänger von Bundesleisb.tngen, welche nur die
Bundesübungen absolvieren, sind ohne persönlidre Beitragsleistung zum Schiessen
derselben zugelassen, sle gelten nictrt als Vereinsmltglieder.
Angehörige der Armee, die sich den Anordnungen der zuständigen Vereinsorgane
und der Außichtsbehörde auf dem Schiessplab nicht frigen, sind der kantonalen Mi-
litärbehörde zu melden.

Att-T UnkostenbeihagfürNidrEnitglieder

Von Schiessenden (Nichtsnitgliedem), deren fteiwillige Tätigkeit sidt auf die Teilnah-
, me an Vorübungen zu den Bundesübungen beschränK, kann ein Unkostenbeitrag er-

hoben werden. Weitere Verpflichtungen dürfen Ihnen nicht auferlegt werden.

Art 8 Aktivmitglieder

Sind Personen, welche am Vereinsprogramm im Rahmen von Übungen und
Schiessanlässen teilnehmen,

Art 9 Ehrenmitglieder/ Freimitglieder

Zu Ehren- und Freimitgliedern können auf Vorsdtlag des Vorsbndes, Personen er-
nannt werden, welche sich im und um den Verein verdient gemacht haben (2.8,

lanqlährige Vorstandsarbeit). Jedes AKivmitglied, das 30 Jahre dem Verein angehört"
kann zum Ehren- oder Freimitglied ernannt werden. Ehren- und Freimitglieder-sind
beltragsftei.

Art. 10 Veteranen und Seniorenyeteranen

Zu Veteranen und Seniorenveteranen emannt werden Aktivmitglieder gemäss den
Aufragen der grossen Veöände (Bezirk / Kanton).
Veteranen ab dem 60. Altersjahr, Seniorveteranen ab dem 70. Altersjahr.

Aft, 11 Passlvmlüglieder

Sind nichbdriessende Vereinsmitglieder und Gönner, die durch einen Beiüag oder ei-
ne Gabe den Verein unterstüEen. Der Zugang zu den Vereinsversammlungen ist die-
sen MiQliedem gestattet sie besitren jedoch kein Stimmrecht.

Att 12, JungsdrüEen und JungschüEinnen (JS) / Junioren / Jugendliche

a) JS slnd junge Leute, die den JungschüEenkurs I / II oder III absolvieren oder
absolviert haben.

b) Junioren sind junge Leute ab dem 17. Altersjahr.
c) Ein Vereinsbeibitt als "Jugendliche' ist ab dem 10. Altersjahr unter Berück-

sichtigung der Vorcchriften des SSV möglich, sie besiEen jedoch kein Stimm-
recht.



Art, 13 Austritt / Ausschluss

Mit dem Ausüitt, Ausschluss oder dem Tode erlischt jedes Anrecht auf das Vereins-
vermägen sowie auf Auszahlungen des Vereines.
Vom Ausschluss betroffen sind Mitglieder:
- die dem Interesse und dem Ansehen des Vereines zuwiderhandeln,
- den finanziellen Verpflicitungen gegenüber dem Verein nicht nachkommen,
- sich den Anordnungen der verantwortichen SchüEenmeister auf den Schiessplät-

zen widerseEen.
- Ein Ausschluss kann auch zeiüich begrenzt ausgesprochen werden, er kann aber

nur auf Anbag des Vorstandes an der GV vorgenommen werden.

III. Oruanisation

Art, 14 Organe des Verelnes sind:

1. Die Hauptversammlung
2. Der Vorstand
3. Die Rechnungsrevisoren

Art' 15 HaupWersammlung (HV)

Die HV findet in der Regel im ersten Quartal des Jahres staü, sie ist zuständig für fol-
gende Geschäfte:

- Appell
- Wahl von Stimmenzählern
- Abnahme des Protokolls
- Abnahme der Jahresrechnung
- EntgegennahmedesJahresberiötes
- Fesbetzung der Jahresbeiträge: Er beträgt höchstens Fr. 100,--
- Finanzgesdäfte über Fr. 800.-
- GenehmigungdesJahresprogrammes
- Fesdegen der Teilnahmen an speziellen Sdriessanlässen
- Beschluss zur Durchführung von Schiess- und gesellschaftlichen Anlässen
- ErläuterungneuerSdtiessrcrsdlriften
- Wahl des Vorstandes / Präsidenten / der Rechnungsre\risoren / Fähnridrs
- Ernennung zu Ehrenmitglledern und Veteranen / Seniorveteranen
- Anderung banr. Ergänzung der Stafuten

Art16 Aussercrdenüidrel{auptversammlung

Eine ausserordenüiche HV kann einberufen werden durdr:
- den Vorstand.
- auf Begehren eines Fünftels der Mitglieder.



Art lT Elnladung / AnträgeaneineHV

Jede HV ist beschlussfählg, wenn deren Abhalilng den Mitgliedern durch Zirkular
mindestens eine Woche vorher unter Nennung der TraKanden bekannt gegeben
wird. Anträge r/on ausserordenüicher BedeuUng an die HV müssen mindestens 3 Ta-
ge vor der Versammlung sduifdich und begründet dem Vorstand vorllegen.

Art l8 Amtsdauer

Die Amtsdauer für Vorstand, 2 Rechnungsrevisoren, ErsaErevisor und Fähnrich be-
trägt 4 Jahre.

ArL 19 Ersatsurahlen

ErsaEvrahlen finden bei der nächsten HV sbtt,

Aft. 20 Rüdcratte aus dem Vortand
Rücktritte aus dem Vorstand sind bis 31.12. des laufenden Jahres schrifUich an den
Präsidenten zu richten.

IV. Oblieoenheiten des Vorstandes und der Revisoren

Art. 21 Der Vorsland besteht aus 7 - 9 l.l]ügliedern, dies sind;

- Präsident
- Vizeoräsident
. Aktuar
- Kassier
- Schiessseketär
- Schütsenmelster
- JungschüEenleiter, sofern JungschüEenkurce durchgeftihrt werden
- BeisiEer

lm weiteren können ansäElich gewählt werden:
- Fähnriclr
- Munitionwerwalter

Att 22 Täügkeibbesc*rrieb des Vorsbndes

Der Vorsbnd trägt die Verantwortung für den Sciiessbetsieb einschliesslich der Be-
richterstattung.

- Es obliegen ihm die Erledigung aller Geschäfte, die nicht der HV vorbehalten sind,
insbesonders:

- Wahl der Delegierten in die übergeordneten VertEnde
- Mitglledermutationen

A



at 23

Att-24

Art 25

Art. 26

Att,27

Fesüegen des Schiessplanes
Fesüegen der Helferpläne ftir: Standaußicht / Reinigungs-, Revisions- und Unter-
haltsarbeiten
Vorbereifung und Leifung der Schiessübungen und anderer Vereinsanlässe
Vermägenwenrualtung und Erstellen des Budgets sowie Prüfung der Jahresrech-
nung
Vorbereitung der Geschäfte der HV
Durchführung der Verelnsbesdtlüsse und Handhabung der Statuten
Beschlussfiassung über einmalige Ausgaben im max. Beüag von Fr. 800.- pro
Kostenereignis

Präsident

Vertritt den Vereln nach aussen, Er leitet die Versammlungen sowie die Vorstandssit-
zungen und ftihrt die Oberaußlcht über den Schiessbetrieb. Der ordentlichen HV legt
er, in sdtrifUicher Form, einen Jahresbericht vor.
Er führt eine redrtsverbindliche Unterschrift zu zweien mit dem Vizepräsident Alcuar
oder Kassier.

VizepdisHent

Ist Stellverüeter des Präsidenten. Er untersttitzt ihn in dessen FunKionen.
Führt eine rechtsverbindllche Unterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Akhnr
Der Aktuar lst Protokollführer und erledigt die Korrespondenz.
Führt eine rechtsverbindliche Unterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Sdrlesssekrcör

Verfasst den amüichen Sdriessbericht ftihrt die Sbndblattkontrolle und leitet alle
erforderlichen Unterlagen an die vorgesehenen Stellen welter.
Er ist verantworüich flir die Rihrung und Kontrolle der Standblätter und den Eintrag
im Schiessbüctrlein oder militärischen Leishrngsausweis für Angehörige der Armee
und BeslEer von Leihwaffen.

Kassier

- Verwaltet die Finanzen des Vereines und ist verantworüich für die Führung des
Mitgliederverzeichnisses.
lGssabuchführung
Zieht Belüäge ein
Venrvaltet die Muni6on (wenn kein Munitjonwerwalter genählt ist)
Ist verantworüich ftir den Riickschub der Munition und des PackmaErials (wenn
kein Munitionwerwalter gewählt lst.)
Zahlt Re<hnungen, wiederkehrende ohne Visum, ausserordenüiche mit Visum des
Präsidenten
Legt die Jahresredrnung der HV vor. Mit Annahme der Jahresrechnung wird der
Kassier seiner Haftrng enöunden
Budgetbentung 
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fft.28

Art 29

Art.30

Art 31

Art.32

Arü 33

ArL 34

- Führt eine rechtwerbindliche Unterschrift mit dem Präsidenten.
- Einzelunterschrift für normale Vereinsaktivitäten bis Fr. 8fi).-
- Ab Fr. 800.- führt der Kassler die Unterschrift zu zrveien mit dem Präsidenten.

Sdrütsenmeister / Jungsdrütsenleiter
- Leiteten die Schiessübungen und slnd verantwordich für einen geordneten

Schiessbebieb.
- SchüEenmeister können mehrere Mitglieder sein, jedoch ist ein Hauptverantwort-

licher für die Wahlperiode bestimmt. Sie müssen dem Vor$nd nicht angehären.
- Sind fiJr das Tragen des Gehörschutzes lm Schissbnd verantwodlch.
- Uberwachen die Wamer und deren Sbndblatüührung.- Den SchützenmeisGm obliegt die Beaußichtigung und Ausbildung der Schiessen-

den. sie sind für die Sicherheit im Sbnd verantworüich.
- Der Jungschütrenleiter ist ftir die Ausbildung der JS verantwordidr; er erstellt die

jeweiligen Berichte und Rapporte.

Beislt?er

Ubernimmt kurzfristig Stellvertretungen innerhalb des Vortandes.

ilunitionwenrYalter

- Ist für die Lagerung der Munition verantworüidt
- Führt die Munitionskonüolle
- Ist für den Rückchub der Munition und des Packmateriales verantwordich.
- Ist für die Munitionsausgabe verantworüich.
- RechnetdieMuniüonsaufwendungen ab.

Fähnrlch

Ist Repräsentant des Vereines bei Anlässen, an denen eine Fahne mitgeftihrt wird.
Ist ftir die Reinigung und Pfiege der Fahne zuständig.

Haftbarteit des Vorstandes

Jedes Vorstandsmitglied ist dem Verein gegenüber für seine Amtsfi,ihrung, sowie für
das ihm anverüaute Material, verantworüich und haflbar.

Besdrlussfühigkeit des Vorsrtandes

Der Vorsbnd ist bechlussftihig, wenn ausser dem VorsiEenden mindesGns die
Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Bei Sümmengleichhelt liegt der Stichenbcheid
beim häsidenten,

Redrnungsrwisoren

Sind verpflidrtet nach Ablauf jedes Rechnungsjahres, die Rechnung zu prüfen und
einen sdrriftichen Revisionsberlcht mit einem Anüag a Handen der HV zu erstellen.



V. Schiessbetrieb

, Art 35 Schiesswsen ausser Dienst

Für die Etfüllung der Schiesspflicht sind die jeweils gültigen Verordnungen und Wei-
sungen über das Schiesswesen ausser Dienst massgebend.

Art 36 Handhabung derWaffen

Nachlässige Handhabung der Waffe beim Laden, Enüaden, Zielen oder Anschlagen
hinter der Sdtusslinie ist süengstens verboten. Manipulationen im Schiessstand sind
nur in Richtung der Scheiben zulässig.

Art,37 Abspe.rnrngen/Sdtiesssektorcn

üssen beim SchüEenhaus ausgmchildert
des Vorstandes, Abgperrmassnahmen in-
Vorstandes in Absprache mit der Gemein-

de, odef deren Verüefung.

ArL 38 Versicherung

Alle Mitglieder sind gemäss den bestehenden Vorschriften gegen Unfall versidrert
(kolleRiv).
Schiesspflidrtige sind bis 31. August Militärversicheft,

Art.39 Standblattkorrcldurcn

StandblattkoneKuren müssen vom SchüEenmeister oder einer verantworüichen Auf-
sichtsperson visiert werden. Wissenüidr falsche Enüagungen werden strafrechtlich
veffolgt.

VL Finanzielles

Art 40 FinanzJahr

Das Frinan4iahr des Vereins ist das Kalenderjahr.



Art.41 Belträge an Sdriessanlässe

Für Beiüäge an Schlessanlässe aus der Vereinskasse Ist die HV zuständig.

Atl,42 Eintrittsgebühren / Ausfffü
Eintittsgebühren werden keine erhoben. Wer infolge Wohnortswechsel oder Sdriess-
pflichtenthebung austritt, hat dies schrifrich oder mündlich dem Vorstand miEutei-
len.

VII. Alloemeines und Schlussbestimmunoen

Art.43 Publikation

Alle Schiessübungen und Versammlungen sind im Publikationsorgan der Gemeinde
oder durch Zirkular bekannt zu geben.

Att" 4 Statütenrcvision

Eine Stahrtenrevision findet shtt:
a) AufAnbag des Vorstandes.
b) Auf Begehren von mindestens 50 9o der Mitglieder.
c) Durch Besdrluss der Hauptversammlung.

Art. 45 Vereinsauflüung / -sistierung

Ein Auflösen oder Sistieren des Vereines kann erfolgen wenn:

a) Der Mitgliederbesbnd unter 10 Personen gesunken lst.
b) Durch Besdluss an einer HV, jedoch müssen 75 o/o aller anwesenden Mitglieder

einverslanden sein.

Aft. 46 Vercinsvemaigen bei Auflöeung oder Sastierung

a) Auflöung / Slstierung
Allfällig übrig gebliebene Sachwerte gehen in den BesiE der politischen Gemeinde
Amriswil über, Das Vermdgen wird einer oder mehreren sozialen Instihrtionen in Am-
riswil überfagen. Die Sachwerte und das Vermägen bleiben zur Verfügung eines sich
spläter bildenden SchüEenverelnes Hemmerswil, der den gleichen Zweck efüllt. Wird
ein neuer Verein nlcht innert 10 Jahren gegründet, kann die Gemeinde über die
Sachwerte und die soäalen Instihrtionen können über das Vermtigen vefügen.

b) Aufltirung in einqr grüsser€D Veröand (Zusammensdrluss)
Allftillig übriggebliebenes Vermtigen und Sachwerte gehen in BeslE des grösseren
Verbandes.

Vereinsgeschidrfliöe Unterlagen gehen in das Archiv der politisdren Gemeinde Am-
riswil.
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A,ft47 AbgabeundAnerkennungderStatuten

Die Statuten slnd jedem Mitglied abzugeben.

Jedes Mi$lled anerkennt durch seinen Einüitt in den Verein die Sbtuten und ver-
pflichtet sich, denselben sowie Besdrlüssen und Weisungen der Vereinsorgane Folge
zu leisten.

Art 48 ( Schluss ) Statutengenehmigung

Vorstehende StahJten wurden an der heuügen HV genehmlgrt und feten nach Ge-
nehmlgung durdt die kantonalen Behörden in Kraft. Die bisherigen Shtuten von
1933 sowie alle nadtfolgenden Versammlungs- und Protokollbeschlüsse werden da-
durch aufgehoben,

Amriswil, den 3. April 2001

Für die SchüEengesellschaft Hemmerswil
Der Priigidqnt Der Al<ilar,

,//& t /onrz,
W.Rüeggey'/ B. Eugster'

Genehmigt:

8510 Frauenfeld, | 6. ll0l. l00l

Departement für
Justiz und Sicherheit
des Kanton Thurgau

Verteiler
Geht an:
- Vereinsarchiv der SchüLengesellschaft Hemmerswil im Original
- Alle Mitglieder fie I Exemplar)
- ThurgauerSchi.iüenverein
- Gemeindebehörde Amriswil ('l Exemplar)



Statutenänderung

Scite ?

Kapltel Vl. Flnanzlelles

Art.40 Finanzjahr

Neu;

Das Finanzjahrdes Vereins beginnt am 01. März und endet

am 28. / 29. tebruardes darauffolgenden lahres'

Einstlmmlg genehmigt durch die anwesenden Mitglieder der

SG Hemmerswil an der JahreshaupWersemmlung vom

20. März 20L5

Der Präsident Die Aktuarin

K.Hungerbühler

k. tl ü*3r'['ü] ü

Amriswil, 06. Januar 2016


